
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 09.10.2024 

Aktuell werden etwa 38.000 Hektar Stiftungsland in 308 Stiftungsgebieten unterteilt. Für jedes 

Stiftungsgebiet werden seit 2012 naturschutzfachliche Ziele formuliert. Die Stiftung Naturschutz S.-H. 

hat Planungsbüros beauftragt alle naturschutzfachlich relevanten Daten und Gutachten eines Gebietes 

zusammenzutragen (z.B. aus den Biotoptypenkartierungen oder den FFH-Managementplänen des 

Landes SH). 

Gemeinsam mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) und den zuständigen Unteren Naturschutzbehörden 

wird darauf aufbauend ein Leitbild für jedes Stiftungsgebiet erstellt. Anschließend folgen klar definierte 

Ziele und damit verbundene Maßnahmenvorschläge für vor Ort ökologisch abgrenzbare Einheiten 

(lokale Differenzierungen). Auch die innerhalb eines Stiftungsgebietes möglichen 

Ökosystemdienstleistungen werden abgebildet sowie Projektideen für die Zukunft formuliert. Somit 

entsteht für jedes Stiftungsgebiet eine Handlungsanleitung – ein sogenannter Stiftungsland-

Entwicklungsplan (SLEP). 

Zu beachten: 

Um die Arbeit der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein noch transparenter zu gestalten, werden die 

SLEPs veröffentlicht. Bitte beachten Sie, dass die Pläne nicht rechtsverbindlich sind. Nur der zu dem 

Zeitpunkt der Erstellung dargestellte Stand ist abgebildet. Es findet keine rückwirkende Überarbeitung 

statt. Teilweise waren Biotoptypenkartierungen zur Zeit der Erstellung noch nicht veröffentlicht und sind 

somit nur ausgegraut dargestellt. 

Beauftragte Büros sind: 
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1 Anlass 

Die Stiftung Naturschutz erstellt für jedes ihrer insgesamt über 250 Stiftungsgebiete so 
genannte Stiftungsland-Entwicklungs-Pläne, kurz SLEP. Der hier vorgelegte SLEP wird von 
Heiko Grell / GGV Freie Biologen im Auftrag der Stiftung Naturschutz SH erstellt.  

Der Planungsraum umfasst die Flächen der Stiftung Naturschutz im Stiftungsgebiet 
„Pinneberg-Renzel“ mit z.Z. 135 Flurstücken und einer Fläche von etwa 161,8 Hektar. Sie 
liegen im Kreis Pinneberg zwischen Quickborn und Tornesch entlang der Bilsbek und im 
Umfeld vom Himmelmoor. Die Flächen der Stiftung Naturschutz des SLEP-Gebiets liegen 
überwiegend im FFH-Gebiet „Himmelmoor, Kummerfelder Gehege und angrenzende 
Flächen oder liegen im Umfeld des Schutzgebiets. Weiterhin befinden sie sich in einem 
Schwerpunktgebiet des Biotopverbundsystems SH und angrenzender Verbundachsen.  

Die Flächen entlang der Bilsbek stehen in Kontakt und im funktionalen Austausch zu 
weiteren Niederungslandschaften der Region mit Pinnau und Krückau sowie einigen 
Nebenbächen.  

 
 

2 Grundlagen 

2.1 Eigenflächen der Stiftung und Mandanten 

2.1.1 Verbindlichkeiten aus Ökokonten, Förderung, Ausgleichsmaßnahmen, etc. 

Tabelle 1: Verbindlichkeiten aus Ökokonten, Förderung, Ausgleichsflächen, etc. 
Verbindlichkeit Rechercheergebnis 
Ökokonten Ök 40 Bilsbek-Ranzel (2008); Ellerhoop*9*39/1 und *9*43/1 

Ök 59-01 (2010) Bilsbek-Niederung 1, Teilfläche Hemdingen; 
Hemdingen*6*63/1 
Ök 59-02 (2010) Bilsbek-Niederung 2, Teilfläche Kummerfeld, 
Kummerfeld*6*5/14 
Ök 59-04 Bilsbek-Niederung 4 ist in Planung 

Ausgleich Ein großer Anteil der Flächen, die in der Bilsbekniederung liegen, sind als 
artenschutzrechtliche Kompensationsmaßnahme (CEF) für den Bau der 
A 20 vorgesehen. 

Zuwendungsbescheide 
Zweckbindung 

- 

Laufende 
Schutzprogramme 

- 

2.1.2 Einbindung in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse 

Tabelle 2: Einbindung in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse 

Kulisse Rechercheergebnis 
NP - 
NSG Geplante NSG: 

Himmelmoor und Hohenmoor 
LSG LSG des Kreises Pinneberg 
Naturpark - 
Naturerlebnisraum NER - 
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FFH DE 2224-391 „Himmelmoor, Kummerfelder Gehege und 
angrenzende Flächen“. 
angrenzend:  
DE 2224-305 „Staatsforst Rantzau östlich Tornesch“. 
DE 2225-303 „Pinnau / Gronau“. 

EGV - 
WRRL - 

 

BVS Schwerpunktgebiet Nr. 62: Bilsbekniederung 
Schwerpunktgebiet Nr. 64: Himmelmoor 
Hauptverbundachse: Bilsbekniederung 
Nebenverbundachse: Wälder am Nordrand des Himmelmoors 
 

Biotope (LLUR) Die Biotope der BK 2225043, 2225044, 2225045, 2225048 und 
2225050 sind Teil von Stiftungsflächen  
Wichtige Kontaktbiotope der Umgebung: 2224011, 2224012,  
2224013, 2224014, 2224022, 2224093, 2224094, 2225037, 
2225038, 2225039, 2225040, 2225041, 2225042, 2225046, 
2225047, 2225049, 2225050, 2225051 und 2225055. 
 

Wiesen- und Rastvogelgebiet Das Himmelmoor ist als wichtiges Wiesenvogelgebiet bekannt.  
Naturwaldkulisse - 
Artenschutzgebiet - 
Wasserschutz/ -schongebiet Wasserschongebiet „Renzel“ mit geringer Schutzpriorität 
Retentionsraum Teilflächen entlang der Bilsbek liegen im Bereich von HQ 100;  

Es ist Retentionsraum im Bereich Pinnau und Elbe. 
Geotope - 
Archäologischer Denkmalschutz - 
Angrenzende Naturschutzflächen - 

Die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse ist in Karte 1 dargestellt (1:25.000). 
 

2.1.3 Runde Tische, Vereine 

Tabelle 3: Runde Tische, Vereine 

Organisation Rechercheergebnis 
Runder Tisch  

Gebietsbetreuer Herr Roland Dilchert - NABU 
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3 Status quo 

3.1 Abiotische Ausstattung 

Das Stiftungsgebiet „Pinneberg-Renzel“ liegt in einem Niederungsgebiet der Geest im 
Hamburger Ring zwischen Quickborn und Tornesch. Es handelt sich um die großflächige 
offene Niederung entlang der Bilsbek, einem Nebenbach der Pinnau, mit randlichen, teils 
alten Gehölzen und dem großflächigen Himmelmoor. 

Die Morphologie der Niederungslandschaft der Geest wurde stark durch die nacheiszeitliche 
Entwicklung geprägt. Auf dem sandigen Boden des eiszeitlichen Untergrunds der 
Schmelzwasserrinnen haben sich zum Teil Niedermoore entlang der Bilsbek aufgebaut. Am 
Rande der breiten vermoorten Niederungen haben sich Hochmoore ausbildet wie z.B. das 
große Himmelmoor und die kleinen Moore Bredenmoor und Hohenmoor.  

Die Hoch- und Niedermoore wurden drainiert und entwässert sowie meist in Nutzung 
genommen. Das Himmelmoor wurde im Kern industriell abgetorft andere Hochmoorbereiche 
wurden teilweise abgebaut. Die ehemalige Oberfläche der Moore und die Hydrologie sind 
daher gestört und heterogen ausgebildet. Die Bilsbek und kleine Nebenbäche wurden 
begradigt und vertieft und damit weitgehend von den ehemaligen Überflutungsflächen 
getrennt. In der Niederung ist es daher zu Sackungen der Torfe gekommen. Teile der 
Niederungsbereiche an der Bilsbek liegen im HQ 100 der Elbe. 

Die Grünlandflächen im breiten, überwiegend vermoorten Talraum entlang der Bilsbek sind 
durch künstliche Parzellengräben und vertiefte Vorflutgräben fragmentiert.  

Durch Torfsackungen und landwirtschaftliche Nutzungen sind die meisten organischen 
Böden vererdet und nährstoffreich ausgebildet. Nur auf alten Hochmoorflächen, auf sandigen 
Kuppen und auf Flächen mit langjähriger Pflegenutzung haben sich magere Standorte 
ausgebildet 

 

Tabelle 4: Naturraumkulissen 

Kulisse Rechercheergebnisse 
Hauptnaturraum 69 Schleswig-Holsteinische Geest D22. 
Naturraum 69500 Hamburger Ring 
Landschaft (BFN) 69501 Hamburger Ring,  

Landschaft mit geringer naturschutzfachlicher Bedeutung. 
 

3.2 Biodiversität: Lebensräume (Biotoptypen, LRT), wertgebende Arten und 
Populationen 

3.2.1 Biotoptypen und Lebensraumtypen 

Anmerkung: Von den etwa 161,8 Hektar des SLEP-Gebiets wurden für 114,5 Hektar bzw. 
70,7% Bestandsdaten aus der FFH-Kartierung (2010) übernommen. Für 47,4 Hektar bzw. 
29,3% des Gebiets wurden 2015 eigene Kartierungen durchgeführt. Die Tabellen für 
Biotoptypen und FFH-LRT sind getrennt für die jeweils verwendeten Kartierschlüssel 
dargestellt. 
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Das SLEP-Gebiet Pinneberg-Renzel wird von knapp 80% bzw. etwa 132 Hektar von 
Grünland geprägt. Die Hälfte davon ist arten- und strukturarm ausgebildet (GA, GI). 
Mesophiles Grünland (GM) wurde auf etwa 12 Hektar kartiert. Artenreiches Feuchtgrünland 
kommt auf knapp zwei Hektar vor. Weit verbreitet ist mäßig artenreiches Grünland (GY) auf 
etwa 21 Hektar und sonstiges Feuchtgrünland auf 30 Hektar. Die häufig großflächigen 
Grünlandflächen werden von Gräben (FG) und die Niederung insgesamt von der Bilsbek 
(FB) gegliedert. Prägend sind große Einzelgehölze (HE) und randliche Knicks (HW), häufig 
mit altem Baumbestand. Kleingewässer (FK, FS) wurden an der vermoorten Niederung 
angelegt. Weiterhin gibt es ein tiefes Abbaugewässer (FX) nahe der A 23. 

Kleinflächiger sind einige Waldflächen und Anpflanzungen sowie im Randbereich zum 
Himmelmoor auch einige Moorgehölze ausgebildet. Weitere Biotoptypen wie Ruderalfluren, 
Pionierfluren, Säume, Seggenriede und Röhrichte sowie Äcker und Verkehrsflächen 
kommen im SLEP-Gebiet kleinflächig vor. 

Etwa 5,9% bzw. 8,4 Hektar des SLEP-Gebiets wurden FFH-LRT zugeordnet. Es handelt sich 
dabei überwiegend um artenreiche Flachland-Mähwiesen (LRT 6510) sowie um gut 
ausgebildete Stillgewässer mit artenreicher Verlandungsvegetation (LRT 3150). Sehr 
kleinflächig wurden ältere Gehölze den LRT 9110 und 9130 zugeordnet. Einige junge 
Anpflanzungen zählen zu LRT 9119. Großflächig sind Moorwälder (91E0) auf geschädigten 
Hochmoorstandorten (7120) ausgebildet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der LRT-
Komplex mit Moorwäldern am Himmelmoor großflächig vorkommt, aber nur kleine 
Teilflächen zum SLEP-Gebiet zählen. 

Bei den Angaben ist zu berücksichtigen, dass nur knapp 30% des Gebiets nach dem neuen 
Kartierschlüssel kartiert wurden und der Anteil des LRT 6510 vermutlich größer ist, wenn bei 
der Folgekartierung alle artenreichen Grünlandflächen dem „Wertgrünland“ dem LRT 6510 
zugeordnet werden. 

 

Tabelle 5: vorliegende Kartierungen: Biotop- und Lebensraumtypen 

Kartierung Quelle (Jahr) Erläuterung 
Biotoptypen Land SH (1992) Luftbildauswertung der Biotoptypen (1988-1992)  
Biotoptypen Oekoplan (2006) Kartierung der Biotoptypen im FFH-Gebiet DE 2224-391 

„Himmelmoor, Kummerfelder Gehege und angrenzende 
Flächen“. 

LRT Oekoplan (2006) Kartierung der Lebensraumtypen im FFH-Gebiet DE 
2224-391 „Himmelmoor, Kummerfelder Gehege und 
angrenzende Flächen“. 

Biotoptypen Mordhorst (2012) Kartierung der Biotoptypen im FFH-Gebiet DE 2224-391 
„Himmelmoor, Kummerfelder Gehege und angrenzende 
Flächen“. 

LRT Mordhorst (2012) Kartierung der Lebensraumtypen im FFH-Gebiet DE 
2224-391 „Himmelmoor, Kummerfelder Gehege und 
angrenzende Flächen“. 

Biotoptypen Grell, H. (2015) Kartierung der Biotoptypen außerhalb des FFH-Gebiets  
LRT Grell, H. (2015) Kartierung der Lebensraumtypen außerhalb des FFH-

Gebiets 
Die Ergebnisse der Biotop- und Lebensraumtypenkartierungen sind in Karte 2, „Bestand 
Biotoptypen und LRT“ dargestellt. 
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Tabelle 6a: Bestand: Biotoptypen (eigene Kartierung) 

Typ-Code Biotoptypen Fläche (ha) Anteil (%) 
WT Entwässerte Feuchtwälder 0,1770 0,1 
WP Pionierwälder 0,0439 0,0 
WM Laubwälder auf reichen Standorten 1,6277 1,0 
WL Laubwälder bodensaurer Standorte 4,7289 2,9 
HE Einzelgehölze und Gehölzgruppen 0,2437 0,2 

HR Baumreihen 1,1868 0,2 

HW Knicks 2,3207 1,4 

FB Bäche einschließlich Altarme 0,0672 0,0 

FG Gräben 0,2294 0,1 

FK Kleingewässer 0,0244 0,0 
FS Größere Stillgewässer 0,2232 0,1 
FX Künstliche Gewässer, nutzungsgeprägt 1,9092 1,2 
NS Großseggenriede, Staudensümpfe 0,0291 0,0 
NR (Land-) Röhrichte 0,0180 0,0 
GF Artenreiches Feuchtgrünland 1,7353 1,1 

GM Mesophiles Grünland 1,8391 1,1 

GA Artenarmes Wirtschaftsgrünland 7,6565 4,7 

GY Mäßig artenreiches Grünland 20,5932 12,7 

AA Äcker 0,0035 0,0 

RO Rohboden 0,0471 0,0 

RH Ruderale Gras- und Staudenfluren 2,2384 1,4 

SV Verkehrsflächen 0,4285 0,3 

 Summe eigene Kartierung 47,3706 29,3 
 Gesamtfläche SLEP-Gebiet 161,8285 100,0 

 

Tabelle 7b: Bestand: Biotoptypen (Übernahme anderer Daten, FFH-Kartierung) 

Typ-Code Biotoptypen Fläche (ha) Anteil (%) 

2.1 WB Bruchwald und -gebüsch 0,8378 0,5 
2.3 WE Feucht- und Sumpfwälder 0,0822 0,1 
2.4 WM Mesophytische Wälder 0,0120 0,0 
2.5 WL Bodensaure Wälder 0,0085 0,0 
2.8 WF Sonstige flächenhaft nutzungsgeprägte Wälder 0,0142 0,0 

2.9 WP Pionierwald 0,9322 0,6 
3.1 HW Knick, Wallhecke 0,1205 0,1 

3.3 HG Einzelbaum, Gehölzgruppe 0,8523 0,5 

4.2 FB Bach 0,3727 0,2 

4.4 FG Künstl. Fließgewässer, Gräben 0,5905 0,4 

4.5 FT Tümpel 0,2058 0,1 
4.6 FK Kleingewässer 0,3905 0,2 
5.2 MS Moorstadien 1,5672 1,0 
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Typ-Code Biotoptypen Fläche (ha) Anteil (%) 
6.1 NS Niedermoore, Sümpfe 0,5914 0,4 
6.2 NR Landröhrichte 3,2921 2,0 
8.1 GM Mesophiles Grünland 9,5967 5,9 

8.2 GN Seggen- und binsenreiche Nasswiesen 0,0514 0,0 

8.3 GF Sonst. Feucht- und Nassgrünland 30,0175 18,5 

8.4 GI Artenarmes Intensivgrünland 60,6180 37,5 

10.1 RH (Halb-)Ruderale Gras- und Staudenfluren 3,5660 2,2 

12.7 SV Verkehrsflächen, -anlagen 0,7384 0,5 

 Summe Datenübernahme 114,4579 70,7 

 Gesamtfläche SLEP-Gebiet 161,8285 100,0 
 

Tabelle 8a: Bestand: FFH – Lebensraumtypen (eigene Kartierung) 

Typ-Code FFH - Lebensraumtyp Fläche (ha) Anteil (%) 

3150 Eutrophe Seen mit Magnopotamion, Hydrocharition 0,2083 0,1 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen 1,8391 1,1 

9110 Hainsimsen-Buchenwald 4,7289 2,9 
9130 Waldmeister-Buchenwald 1,6277 1,0 

 Summe eigene Kartierung 8,4040 5,1 

 Gesamtfläche SLEP-Gebiet 161,8285 100,0 
 

Tabelle 9b: Bestand: FFH – Lebensraumtypen (Übernahme anderer Daten, FFH-Kartierung) 

Typ-Code FFH - Lebensraumtyp Fläche (ha) Anteil (%) 
7120 Geschädigte Hochmoore, regenerationsfähig 0,2390 0,1 
9110 Hainsimsen-Buchenwald 0,0085 0,0 
9130 Waldmeister-Buchenwald 0,0120 0,0 

91D0* Moorwälder 0,1469 0,1 
91D0*/7120 Moorwald im geschädigten Hochmoor 0,9268 0,6 

 Summe Datenübernahme 1,3332 0,8 
 Gesamtfläche SLEP-Gebiet 161,8285 100,0 

 
 

3.2.2 Wertgebende Arten und Populationen 

Von den Flächen der Stiftung Naturschutz aus dem Stiftungsgebiet „Pinneberg-Renzel“ und 
Umgebung sind einige Vorkommen typischer und gefährdeter Pflanzen- und Tierarten 
bekannt. Zudem gibt es einzelne historische Daten des Gebiets.  

Typische Pflanzenarten des Stiftungsgebiets sind Feuchtgrünlandarten wie z.B. Sumpf-
Schafgarbe, Sumpf-Dotterblume, Kuckucks-Lichtnelke, Wiesen-Schaumkraut und Wiesen-
Segge. Im Himmelmoor siedeln Mittlerer Sonnentau, Rundblättriger Sonnentau, Keulen-
Bärlapp, Sumpf-Farn und Gemeine Rasenbinse. 

Bei der Raabe-Rasterkartierung sind weitere gefährdete Pflanzenarten kartiert worden. Die 
aufgeführten Arten können als weitere Zielarten für die verschiedenen Teilflächen genannt 
werden. Es ist jedoch nicht bekannt, ob es von diesen Arten im Gebiet aktuelle Vorkommen 
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gibt. Hervorzuheben sind typische Arten nährstoffarmer Standorte und feuchter bis trockener 
Standorte wie z.B. Wunder-Segge, Igel-Segge, Faden-Segge, Hirse-Segge, Schnabel-
Segge, Wiesen-Flockenblume, Steifer Augentrost, Faden-Binse, Acker-Witwenblume, 
Sumpf-Hornklee, Borstgras, Sumpf-Haarstrang, Sumpf-Blutauge, Knöllchen-Steinbrech, 
Färber-Scharte, Teufelsabbiß, Englischer Ginster, Färber-Ginster, Kleiner Baldrian und 
Sumpf-Veilchen sowie Königsfarn in lichten Gehölzen und Schlangenwurz im Moor.  

 

Als Vögel des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie und weitere Großvögel sind in der Region 
Eisvogel, Schwarzstorch, Uhu, Wespenbussard, Schleiereule und Kranich bekannt. Im 
Kummerfelder Gehege und anderen historisch alten Wäldern leben u.a. Schwarz- und 
Mittelspecht. 

Daten zu Säugetieren liegen nicht vor. Es ist mit Vorkommen häufiger Fledermausarten wie 
Großer Abendsegler, Zwerg-Fledermaus und Breitflügel-Fledermaus zu rechnen.  

Von Fischen ist das Bachneunauge aus der Bilsbek bekannt. 

Von Amphibien- und Reptilienarten sind der Moorfrosch, und v.a. aus dem Himmelmoor 
Ringelnatter, Schlingnatter und Kreuzotter bekannt. An ungefährdeten Arten sind dort 
Teichmolch, Grasfrosch, Wasserfrosch, Erdkröte, Blindschleiche und Waldeidechse bekannt. 

Daten zu Heuschrecken und Mollusken fehlen, zu Libellen und Heuschrecken sind sie stark 
defizitär oder beschränken sich auf häufige Arten. An Libellen sind Gebänderte Prachtlibelle, 
Große Moosjungfer, Nordische Moosjungfer, Kleine Moosjungfer, Hochmoor-Mosaikjungfer, 
Gefleckter Heidelibelle, Mond-Azurjungfer und Gemeine Smaragdlibelle bekannt. Viele 
Vorkommen liegen im Bereich vom Himmelmoor, während in den übrigen Stillgewässern 
überwiegend häufige Arten vorkommen. Die Prachtlibelle lebt an der Bilsbek und der Pinnau.  

Die meisten Daten zu Schmetterlingen sind älter, viele Nachweise stammen aus dem 
Bereich vom Himmelmoor, einzelne aus dem Kummerfelder Gehege und aus anderen 
Wäldern oder Waldrandbereichen. Folgende Arten sind hervorzuheben: Kleiner Eisvogel, 
Lilagoldfalter, Argus-Bläuling, Gold-Dickkopf, Hochmoor-Perlmutterfalter, Ampfer-
Grünwidderchen, Kleiner Würfel-Dickkopffalter, Großes Wiesenvögelchen, Braunfleckiger 
Perlmutterfalter und Mädesüß-Perlmutterfalter. Für die beiden letztgenannten 
Perlmutterfalter besteht ein Potenzial im Grünlandgebiet an der Bilsbek. 

Eine Auswahl aktueller und älterer Vorkommen wertgebender Arten sind in Tabelle 11 
zusammengestellt. Ausführliche Artenlisten enthalten die in Tabelle 10 angegebenen 
Quellen. 

 

Tabelle 10: vorliegende Kartierungen / Gutachten: wertgebende Arten und Populationen 

Kartierung/Gutachten Quelle (Jahr) Erläuterung 

Alle Arten LLUR (2015) Aktuelle Abfrage der Landesdatenbanken 
Raabe-Kartierung LLUR Abfrage von 7 Rasterpunkten 
Biotopkartierung des Landes LLUR Abfrage von Biotopen der Region 
Entwicklungskonzept Klaus Voss 2008 Entwicklungskonzept zum Ökokonto Nr. 40 

Bilsbek 

Entwicklungskonzept Planula 2010 Entwicklungskonzept zum Ökokonto Nr. 59 
Bilsbek, Teilfläche Hemdingen 

Entwicklungskonzept Planula 2010 Entwicklungskonzept zum Ökokonto Nr. 59 
Bilsbek, Teilfläche Kummerfeld 
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Avifauna KIFL 2010 Überprüfung der aktuellen avifaunistischen 
Bedeutung des Maßnahmengebiets „Bilsbek“ 

Gewässergutachten Klütz & Collegen 
Itzehoe GmbH/ 
BBS Büro 
Greuner-Pönicke 
2012 

Entwicklungsstudie Bilsbek 
Bestandsaufnahme, Entwicklungsziele und 
Maßnahmenkonzept im Auftrag vom 
Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau. 

FFH-Managementplan MELUR 2011 Managementplan für das FFH-Gebiet DE 2224-
391 „Himmelmoor, Kummerfelder Gehege und 
angrenzende Flächen– Teilgebiet „Kummerfelder 
Gehege“ 

FFH-Managementplan MELUR 2013 Managementplan für das FFH-Gebiet DE 2224-
391 „Himmelmoor, Kummerfelder Gehege und 
angrenzende Flächen“ – Teilgebiet 
„Bilsbekniederung“ 

FFH-Managementplan MELUR 2015 Managementplan für das FFH-Gebiet DE 2224-
391 „Himmelmoor, Kummerfelder Gehege und 
angrenzende Flächen– Teilgebiet „Himmelmoor“ 

Flora / Fauna GGV Heiko Grell 
2015 

SLEP-Kartierung 2015 

Monitoring  Ingo Brandt 2016 Monitoring zum Ökokonto 40 Bilsbek-Ranzel 

   

 

Tabelle 11: Auswahl wertgebender Arten 

Arten Schutzstatus Jahr des 
letzten Fundes 

Anmerkungen 

Pflanzen    

Grünliche Gelb-Segge 
(Carex demissa) 

RL-SH 3 2016 Ökokonto 40 

Hirse-Segge 
(Carex panicea) 

RL-SH 3 2016 Ökokonto 40 

Borstige Schuppensimse 
(Isolepis setacea) 

RL-SH 3 2016 Ökokonto 40 

Geflügeltes Johanniskraut 
(Hypericum tetrapterum) 

RL-SH 3 2016 Ökokonto 40 

Wiesen-Segge 
(Carex nigra) 

RL-SH V 2016 Bilsbekniederung, Ökokonto 40 

Schlank-Segge 
(Carex acuta) 

RL-SH V 2016 Ökokonto 40 

Bastard-Segge 
(Carex elytroides) 

RL-SH V 2016 Ökokonto 40 

Blaugrüne-Segge 
(Carex flacca) 

RL-SH V 2016 Ökokonto 40 

Blasen-Segge 
(Carex vesicaria) 

RL-SH V 2016 Ökokonto 40 

Wassernabel 
(Hydrocotyle vulgaris) 

RL-SH V 2016 Ökokonto 40 

Zwiebel-Binse 
(Juncus bulbosus) 

RL-SH V 2016 Ökokonto 40 
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Arten Schutzstatus Jahr des 
letzten Fundes 

Anmerkungen 

Sumpf-Hornklee 
(Lotus pedunculatus) 

RL-SH V 2016 Ökokonto 40 

Gewöhnliche Hainsimse 
(Luzula campestris) 

RL-SH V 2016 Ökokonto 40 

Vielblütige Hainsimse 
(Luzula multiflora) 

RL-SH V 2016 Ökokonto 40 

Brennender Hahnenfuß 
(Ranunculus flammula) 

RL-SH V 2016 Ökokonto 40 

Wald-Simse 
(Scirpus sylvaticus) 

RL-SH V 2016 Ökokonto 40 

Sumpf-Schafgarbe  
(Achillea ptarmica) 

RL-SH 3 2015 Bilsbekniederung 

Schlangenwurz  
(Calla palustris) 

RL-SH 3 2012 Himmelmoor 

Sumpf-Dotterblume  
(Caltha palustris) 

RL-SH V 2015 Bilsbekniederung 

Wiesen-Schaumkraut 
(Cardamine pratensis) 

RL-SH V 2015 Bilsbekniederung 

Sumpf-Pippau 
(Crepis paludosa) 

- 2011 Kummerfelder Gehege 

Mittlerer Sonnentau  
(Drosera intermedia) 

RL-SH 2 2015 Himmelmoor 

Rundblättriger Sonnentau  
(Drosera rotundifolia) 

RL-SH 3 2015 Himmelmoor 

Keulen-Bärlapp  
(Lycopodium clavatum) 

RL-SH 2 2012 Himmelmoor 

Einbeere 
(Paris quadrifolia) 

- 2011 Kummerfelder Gehege 

Kuckucks-Lichtnelke  
(Silene flos-cuculi) 

RL-SH 3 2016 Bilsbekniederung, Ökokonto 40 

Sumpf-Farn  
(Thelypteris palustris) 

RL-SH 3 2012 Himmelmoor 

Gemeine Rasenbinse  
(Trichophorum cespitosum) 

RL-SH 2 2015 Himmelmoor 

Bitteres Schaumkraut 
(Cardamine amara) 

RL-SH V 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Wunder-Segge  
(Carex appropinquata) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Igel-Segge  
(Carex echinata) 

RL-SH 2 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Faden-Segge 
(Carex lasiocarpa) 

RL-SH 2 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Schnabel-Segge 
(Carex rostrata) 

RL-SH V 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Wiesen-Flockenblume  
(Centaurea jacea) 

RL-SH V 1985 Raabe-Rasterkartierung 
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Arten Schutzstatus Jahr des 
letzten Fundes 

Anmerkungen 

Wechselblättriges Milzkraut 
(Chrysosplenium 
alternifolium) 

- 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Gegenständiges Milzkraut 
(Chrysosplenium 
oppositifolium) 

- 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Steifer Augentrost 
(Euphrasia stricta) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Englischer Ginster 
(Genista anglica) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Färber-Ginster 
(Genista tinctoria) 

RL-SH 1 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Wasserfeder 
(Hottonia palustris) 

RL-SH V 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Faden-Binse  
(Juncus filiformis) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Acker-Witwenblume  
(Knautia arvensis) 

RL-SH V 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Borstgras  
(Nardus stricta) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Königsfarn  
(Osmunda regalis) 

RL-SH 2 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Sumpf-Haarstrang 
(Peucedanum palustris) 

RL-SH V 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Sumpf-Blutauge  
(Potentilla palustris) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Knöllchen-Steinbrech 
(Saxifraga granulata) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Färber-Scharte  
(Serratula tinctoria) 

RL-SH 1 1944 Raabe-Rasterkartierung 

Teufelsabbiß  
(Succisa pratensis) 

RL-SH 2 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Kleiner Baldrian 
(Valeriana dioica) 

RL-SH 2 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Sumpf-Veilchen 
(Viola palustris) 

RL-SH 2 1985 Raabe-Rasterkartierung 

    

Säugetiere    

keine relevanten Angaben    

    

Vögel    

Eisvogel  
(Pluvialis apricaria) 

VSchRL I 2007 Pinnau, Angelteich 

Schwarzstorch  
(Cicona nigra) 

VSchRL I 1994 Kummerfelder Gehege, 
Ellerhoop 

Schwarzspecht  
(Dendrocopus martius) 

VSchRL I 2011 Kummerfelder Gehege 
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Arten Schutzstatus Jahr des 
letzten Fundes 

Anmerkungen 

Mittelspecht  
(Dendrocopus medius) 

VSchRL I 2011 Kummerfelder Gehege 

Uhu  
(Bubo bubo) 

VSchRL I 2011 Kummerfelder Gehege 

Schleiereule  
(Tyto alba) 

RL-SH 3 2008 Ellerhoop 

Kranich 
(Grus grus) 

VSchRL I 2004 Himmelmoor 

Wespenbussard  
(Pernis apirvorus) 

VSchRL I 2008 Himmelmoor 

    

Amphibien    

Moorfrosch  
(Rana arvalis) 

FFH IV 2006 Himmelmoor, Gewässer an der 
Bilsbek, Ranzel 

    

Reptilien    

Schlingnatter  
(Natrix tessalata) 

RL-SH 2 2011 Himmelmoor 

Ringelnatter  
(Natrix natrix) 

RL-SH 2 2011 Himmelmoor 

Kreuzotter  
(Viperus berus) 

RL-SH 2 2011 Himmelmoor 

    

Fische    

Bachneunauge (1196) 
(Lampetra planeri) 

FFH II 2007 Bilsbek 

    

Weichtiere    

keine relevanten Angaben    

    

Libellen    

Gebänderte Prachtlibelle  
(Calopteryx splendens) 

- 2011 Bilsbek, Pinnau 

Große Moosjungfer  
(Leucorrhinia pectoralis) 

RL-SH IV 2006 Himmelmoor 

Nordische Moosjungfer  
(Leucorrhinia rubicunda) 

RL-SH V 2011 Himmelmoor 

Kleine Moosjungfer  
(Leucorrhinia dubia) 

RL-SH 2 2011 Himmelmoor 

Hochmoor-Mosaikjungfer 
(Aeshna subarctica) 

RL-SH 2 2009 Himmelmoor 

Gefleckter Heidelibelle  
(Sympetrum flaveolum) 

RL-SH V 2008 Himmelmoor 

Mond-Azurjungfer 
(Coenagrion lunulatum) 

RL-SH 2 2011 Himmelmoor, Ranzel 

Gemeine Smaragdlibelle 
(Cordulia aenea) 

- 2007 Himmelmoor, Ranzel 
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Arten Schutzstatus Jahr des 
letzten Fundes 

Anmerkungen 

Schmetterlinge    

Kleiner Eisvogel 
(Limenitis camilla) 

RL-SH 1 1977 Kummerfelder Gehege 

Lilagoldfalter 
(Lycaena hippothoe) 

RL-SH 1 1967 Kummerfelder Gehege 

Argus-Bläuling 
(Plebejus argus) 

RL-SH 2 1974 Himmelmoor 

Gold-Dickkopf 
(Carterocephalus silvicola) 

RL-SH 1 1981 Himmelmoor 

Hochmoor-Perlmutterfalter 
(Boloria aquilunaris) 

RL-SH 2 1978 Himmelmoor 

Ampfer-Grünwidderchen 
(Adscita statices) 

RL-SH 3 1978 Himmelmoor 

Kleiner Würfel-Dickkopffalter 
(Pyrgus malvae) 

RL-SH 2 1977 Pinnautal, Golfplatz 

Braunfleckiger 
Perlmutterfalter 
(Boloria selene) 

RL-SH V 1977 Pinnautal, Golfplatz 

Mädesüß-Perlmutterfalter 
(Brenthis ino) 

RL-SH 3 1989 Pinnautal, Golfplatz 

Großes Wiesenvögelchen 
(Coenonympha tullia) 

RL-SH 2 1968 Pinnautal, Golfplatz 

    

Heuschrecken    

keine relevanten Angaben    

    

Käfer    

Eremit    
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4 Leitbild 

Das übergreifende Leitbild für das Stiftungsgebiet „Pinneberg-Renzel“ leitet sich aus den 
übergreifenden Zielen für das FFH-Gebiet DE 2224-391 sowie den bestehenden drei Teil-
Managementplänen ab. Grundlage für das Leitbild sind auch die Entwicklungsziele für die 
Schwerpunktbereiche des BVS-SH „Bilsbekniederung“ und „Himmelmoor“, die 
Verbundachsen des BVS, die drei bestehende Ökokonten und die vorgesehene großflächige 
artenschutzrechtliche Kompensationsmaßnahme für die A 20.  

Weiterhin werden das Moorschutzprogramm des Landes, weitere FFH-Gebiete der Region 
und die Angaben aus dem Landschaftsrahmenplan berücksichtigt. 

Der Entwurf des Leitbildes wurde während der Erstellung des SLEPs formuliert und dann mit 
der Stiftung Naturschutz und den zuständigen Naturschutzbehörden (LLUR, UNB) 
abgestimmt. 

Das Leitbild ist im Präsens formuliert und stellt den gewünschten Zustand der Landschaft für 
einen längeren Zeitraum dar (~ 100 Jahre). 

In Übereinstimmung mit dem Leitbild des Raumes werden für die Flächen der Stiftung 
Naturschutz Entwicklungsziele formuliert, die ein Zeitfenster von etwa 10 Jahren abdecken. 

Die Entwicklungskonzepte berücksichtigen die vorhandenen Landschaftstypen und 
resultieren in konkreten, flächenbezogenen Maßnahmenvorschlägen und Projektideen. 

4.1 Naturschutzrechtliche Vorgaben 

Folgende Aussagen aus übergeordneten Planungen wurden bei der Formulierung 
berücksichtigt: 

Übergreifende Ziele für das FFH-Gebiet DE 2224-391 „Himmelmoor, Kummerfelder Gehege und 
angrenzende Flächen“. 
Erhalt des Spektrums an hochmoortypischen Lebensräumen des Himmelmoores und der 
buchengeprägten, kleinflächig verzahnten Waldformationen mit bodensauren Ausprägungen des 
Kummerfelder Geheges, die durch den großräumigen, offenen und extensiv genutzten 
Niedermoorkomplex der Bilsbek-Niederung verbunden sind, insbesondere auch als Lebensraum einer 
artenreichen Vogelfauna. 
 
Managementplan für das FFH-Gebiet DE 2224-391 (Auswahl) 

Erhalt der extensiven Grünlandnutzung mit Beweidung und später Mahd 
Belassen von Höhlen- und Horstbäumen 
Anlage eines Waldrandes und von Altholzbeständen 
Pflege von Kopfweiden 
Bekämpfung von Neophyten 
Umsetzung des Entwicklungskonzepts für die Bilsbek 
Reduzierung der Gewässerunterhaltung 
Anlage von Tümpeln, Teichen und Blänken 
Wasserhaltung durch Abdämmungen und Verwallungen im Moor 
Vernässung mit Moorentwicklung und lockeren Gehölzen im Moorrand 
Bewirtschaftung nasser Moorweiden 

 

BVS SH Schwerpunktbereich Nr. 62 Bilsbekniederung: 
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Bestand: Ausgedehnte offene, vergleichsweise extensiv genutzte Grünlandniederung im Kontakt zu 
mehreren naturnahen Wäldern und zum Himmelmoor. 

Entwicklungsziel: Entwicklung einer naturnahen, offenen bis halboffenen Niederung mit ausgedehnten 
Überschwemmungsflächen und Naßwiesen; im Zusammenhang mit dem Himmelmoor, 
Hohenmoor und Borsteler Wohld. Aufbau eines komplexen Landschaftsausschnittes mit Wald-, 
Hochmoor- und Niedermoorlebensräumen; Fließgewässerregeneration. 

Vorrangige Maßnahmen: Aufgabe intensiver landwirtschaftlicher Nutzungen; Pflegenutzung in 
Teilbereichen zur Erhaltung und Entwicklung nasser Grünlandlebensräume; Wiederherstellung 
eines weitgehend natürlichen Wasserregimes. 

BVS SH Schwerpunktbereich Nr. 64 Himmelmoor: 

Bestand: Ehemals ausgedehntes atlantisches Hochmoor; derzeit großteils in Abtorfung; Randbereiche 
teils Grünland, teils regenerierend mit hochmoortypischer Pflanzen- und Tierwelt. Im direkten 
Kontakt liegen einige größere naturnahe Waldbestände und die vergleichsweise extensiv genutzte 
Niederung der Bilsbek. 

Entwicklungsziel: Renaturierung der früheren Moorfläche; Einbeziehung der Randbereiche als 
hydrologische Schutzzone. 

Vorrangige Maßnahmen: Aufgabe intensiver landwirtschaftlicher Nutzungen in den Moorrand-
bereichen; Renaturierungsmaßnahmen im abgetorften Zentralbereich des Moores; Aufhebung von 
Entwässerungseinrichtungen. 

Sonstiges: Geplantes NSG („Himmelmoor“).  
 
Hauptverbundachsen: 
Bilsbekniederung 
•   Erhaltung und Entwicklung nasser Grünland- und naturnaher Auenlebensräume; 

Fließgewässerregeneration 
Nebenverbundachsen: 
Wälder am Nordrand des Himmelmoores 
•   Erhaltung und Entwicklung naturnaher Waldbestände mit hohem Laubgehölzanteil; in Teilbereichen 

unbeeinflußte Waldentwicklung 
 
Ökokonto 40 Bilsbek-Ranzel: 

Entwicklung von mesophilem Grünland unterschiedlich feuchter Standorte und Biotopkomplexen aus 
mesophilem und artenreichem Feuchtgrünland. 

Entwicklung von Überschwemmungsflächen, Blänken und Anlage von Gewässern 

 

Ökokonto 59-01 Bilsbek-Niederung 1, Teilfläche Hemdingen: 

Waldneubildung, Gewässeranlage, Lesesteinhaufen 

 

Ökokonto 59-02 Bilsbek-Niederung 2, Teilfläche Kummerfeld: 

Neubildung eines Sumpfwaldes und Weidenfeuchtgebüsch 

Entwicklung von mesophilem Grünland 

Verbesserung des Sees, Wirbellose und Eisvogelbrutwand 

 

Artenschutzrechtliche Kompensationsmaßnahme (CEF) in der Bilsbek-Niederung (Ziel) 

Es werden für Wiesenvögel optimal gestaltete Lebensräume eingerichtet und gepflegt. Zielarten sind 
Kiebitz, Großer Brachvogel und Feldlerche, wichtigste Maßnahmen: Vernässung, extensive 
Grünlandbewirtschaftung. 
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Weiterhin sind für die Entwicklung im Stiftungsgebiet zu berücksichtigen: 
 
Moorschutzprogramm des Landes Schleswig-Holstein 
 
Übergreifende Ziele für das FFH-Gebiet DE 2224-305 „Staatsforst Rantzau östlich Tornesch“. 
Erhaltung des alten, großflächigen, unzerschnittenen und typischen Buchen-/Eichen-Laubwald-
gebietes mit naturnaher Bestands- und Altersstruktur, das kleinflächig auf frischen bis feuchten 
Standorten in Eichen-Hainbuchen-Bestände übergeht. 
 
Übergreifende Ziele für das FFH-Gebiet DE 2225-303 „Pinnau / Gronau“. 
Erhaltung der Pinnau zwischen Pinneberg und der Wulfsmühle als abschnittsweise naturnaher, noch 
tidebeeinflusster Elbnebenfluss mit ästuartypischer Dynamik sowie der Pinnau und Gronau oberhalb 
der Wulfsmühle als naturnahes, mäandrierendes Fließgewässer mit meist ausgeprägter Talaue in 
natürlicher Dynamik. Die Pinnau und Gronau sind als Wander- sowie potenzielles Laich-, Aufwuchs- 
und Rückzugshabitat für Neunaugen zu erhalten. 
 
Landschaftsrahmenplan I, Kreise Herzogtum Lauenburg, Pinneberg, Segeberg und Stormarn: 
 
Artenschutzmaßnahmen im Kreis Pinneberg, besonders hervorzuheben: 
•  Schwarzstorch-Brutschutz 
•  Renaturierung der Himmelmoor-Randbereiche 
•  Wiederansiedlung von Flusskrebs und Meerforelle in Krückau und Pinnau 
•  Schutzmaßnahmen für Amphibien und Störche/Wiesenvögel 
 
Gewässer- und Erholungsschutzstreifen (2.4.12) 
Bilsbek, Gewässer 2. Ordnung mit Erholungsschutzstreifen 
 
Gebiete mit besonderen ökologischen Funktionen 5.1.1 (Bisbektal) 
In diesen Gebieten sollen Maßnahmen nur durchgeführt werden, wenn sie den Zustand der 

Gesamtheit der natürlichen Faktoren nur unwesentlich verändern und nicht zu einer dauerhaften 
und erheblichen Belastung eines einzelnen dieser Faktoren führen. 

Innerhalb dieser Gebiete sind umweltschonende Bodennutzungen besonders zu fördern und zu 
erhalten. Bei der Abwägung verschiedener Nutzungsansprüche ist dem Naturschutz und der 
Landschaftspflege besonderes Gewicht beizumessen. 

 
Gebiete mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft 
Die Gebiete sollen gesichert werden 
•  zur Erhaltung der ökologisch bedeutsamen natürlichen Lebensräume 
•  als Pufferflächen zur Sicherung der geschützten Flächen 
•  zur Herstellung flächenhafter Verbunde verschiedener Biotope 
•  zur Wiederherstellung bzw. Neuentwicklung ehemaliger Überflutungslebensräume 
•  für den Arten- und Biotopschutz 
 
Gebiete mit besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung (5.1.3) 
•  In diesen Gebieten sollen die Vorraussetzungen für die Erholungsnutzung, insbesondere die 

Landschaftsvielfalt sowie das landschaftstypische Erscheinungsbild erhalten bleiben. 
 
Bilsbek (6.2) 
Bei weiteren Erschließungsmaßnamen sind zum Schutze von Pflanzen und Tieren die noch 

vorhandenen Feuchtgebiete als Schonbereiche zu berücksichtigen (Biotopverbund). Das nördlich 
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angrenzende Himmelmoor ist aus der Erholungsnutzung weitgehend herauszunehmen, da die 
schützenwerten Randbereiche dieses Moores unter Naturschutz gestellt werden sollen. 

 

 

Zusammenfassung der naturschutzrechtlichen Vorgaben: 
Die genannten fachlichen und naturschutzrechtlichen Vorgaben stellen im Bereich des 
Himmelmoors die Erhaltung und die Entwicklung einer vernässten und renaturierten 
Moorlandschaft in den Vordergrund. Die Bilsbekniederung soll durch eine entsprechende 
Pflege des Grünlands als großräumig offene Niederung erhalten und das Wasserregime 
naturnäher gestaltet werden. Randlich soll es halboffene Übergänge mit Einzelgehölzen und 
Knicks bis zu ungenutzten Laubwäldern geben.  

Die Binnenentwässerung der Niederung ist einzuschränken und nach Vereinbarung und 
Möglichkeit auf benachbarte Privatflächen auszudehnen. Die Hochmoorstandorte sollten in 
den Kern- und Randbereichen möglichst umfänglich vernässt werden. 

Die Bilsbek sollte renaturiert werden. Eine Anhebung des Wasserstands und dynamische 
Laufveränderungen sowie eine strukturelle Diversifizierung sollten zugelassen werden. 

Für wandernde Tiere und Arten der Komplexlebensräume sollen die Funktionsbeziehungen 
zwischen der offenen Niederung mit Feuchtgrünland, den randlichen Gehölzen inklusive den 
Bruchgehölzen und dem Himmelmoor verbessert werden. Im Fließgewässer ist die 
Durchgängigkeit zu belassen oder ggf. wieder herzustellen. 

Eine Pflegenutzung der Grünlandflächen durch Mahd und Beweidung ist notwendig und zum 
Erhalt der offenen Lebensräume und des Landschaftsbildes aufrechtzuerhalten. Die 
touristische Nutzung der Flächen auf den angelegten Wegen ist möglich. 
 

 

4.2 Leitbild für den SLEP „Pinneberg-Renzel“ 

Das Gebiet „Pinneberg-Renzel“ liegt in der großräumigen Niederungslandschaft der Geest 
an der Bilsbek und dem Himmelmoor zwischen Quickborn und Tornesch. Die Bilsbek 
entwässert mit mehreren kleinen Zuflüssen und Gräben die flach vermoorte Niederung 
zwischen Himmelmoor und Kummerfelder Gehege. Nach Maßgabe der Managementpläne 
des FFH-Gebiets wurden die verschiedenen Teilbereiche mit ihren jeweils typischen Arten 
und Lebensräumen renaturiert. 

Das Himmelmoor wurde trotz industrieller Vornutzung und starker Entwässerung wieder 
vernässt und inklusive der gehölzreichen Randbereiche naturnah entwickelt. Durch Anlage 
von Moorpoldern und den Verschluss von Entwässerungsgräben haben sich großflächig 
Bestände mit hochwertiger Moorvegetation ausgebreitet. Es hat sich ein sehr strukturreiches 
Standortmosaik mit Moorgewässern, Torfmoosen, Wollgras-, Heide-, und Gagelbeständen 
sowie randlichen Moorgehölzen und einigen Moorgrünlandflächen ausgebildet. Die 
Höhenunterschiede zwischen den Torfbänken, den Torfstichen und Regenerationsflächen 
haben sich durch das Wachstum der Torfmoose verringert.  

In den teils flach vermoorten Niederungsflächen entlang der Bilsbek wurde das natürliche 
Wasserregime weitgehend wieder hergestellt und die Bilsbek einer eigendynamischen 
Entwicklung überlassen. Es gibt eine freie Uferdynamik, naturnahe Bachschlaufen, 
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kleinräumig wechselnde Fließgeschwindigkeiten und Bodensubstrate und temporär größere 
Überflutungsflächen. Die angrenzenden Grünlandflächen auf Niedermoorboden und im 
Randbereich zur Altmoräne auf Mineralboden werden durch eine extensive Grünlandnutzung 
durch Mahd und Beweidung offen gehalten. Im Randbereich ist die Grünlandniederung durch 
alte Einzelgehölze mit den typischen Kopfbäumen und Knicks mit altem Gehölzbestand 
geprägt. Es schließen sich Laubgehölze mit viel Alt- und Totholz an, die u.a. vom Eremit und 
verschiedenen Fledermausarten besiedelt werden. 

Die Grünlandflächen werden überwiegend von mesophilen Beständen des „Wertgrünlands“, 
nährstoffarmen Seggenrieden, artenreichem Feuchtgrünland und auch von temporären 
Flachgewässern geprägt. Der Boden ist durch die Vernässung feuchter und stocherfähig. 
Blütenreiche und kurzrasige Vegetation ermöglicht das Heranwachsen der Küken der 
Wiesenvögel. Hochwüchsige Sichtbarrieren an Gräben und Parzellenrändern fehlen 
weitgehend. Moorfrosch, Neuntöter, Kiebitz, Großer Brachvogel, Bekassine, Braunkehlchen, 
Wachtelkönig, Feldlerche und Wiesenpieper sind typische Besiedler. Weißstorch, 
Schwarzstorch, Steinkauz, Kranich und Schleiereule treten als regelmäßige Nahrungsgäste 
in den Niederungen auf. Der Kranich brütet im Himmelmoor.  

Die Bilsbek hat sich als Lebensraum für eine artenreiche, naturnahe Gewässerzönose 
entwickelt. Der Eisvogel brütet an der Bilsbek und ist am ehemaligen Angelgewässer und 
anderen Stillgewässern regelmäßig anzutreffen.  

Durch Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes wurden spezifische Pflanzen- und 
Tierarten der offenen Niederungslandschaft, der Moore und Gehölze gefördert und teilweise 
neu angesiedelt. Insbesondere wurde die Ausbreitung und Wiederansiedlung durch die 
Maßnahmen aus lokalen Reliktbeständen heraus unterstützt (z.B. Eremit). 
 

Die Randbereiche am Himmelmoor und der Bilsbek-Niederung sind weiterhin für die 
Naherholung erschlossen, erlebbar und können durchwandert werden. Die Kernbereiche des 
Schutzgebiets mit dem Moor und der offenen Grünlandniederung sind für die Naherholung 
gesperrt und beruhigt. Neben den typischen Pflanzenarten des Grünlands, der Gewässer, 
der Wälder und der Moore haben sich charakteristische Insektenarten (Käfer, Libellen, 
Heuschrecken, Tagfalter) sowie Amphibien, Reptilien und Vögel angesiedelt. Auf die 
vorkommenden Pflanzen- und Tierarten sowie die Historie und Renaturierung der Standorte 
werden die Besucher u.a. durch Schautafeln hingewiesen. 
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5 Zielkonzept 

Die Erstellung des Zielkonzepts erfolgt auf der Grundlage der in Kapitel 2.1 aufgeführten 
Einbindungen in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse sowie dem Status quo der 
Biodiversität (Kapitel 3), der Leitbilddiskussion mit Vertretern der Stiftung Naturschutz und 
dem LLUR, den Empfehlungen der vorliegenden Gutachten (Tabelle 5 und Tabelle 10) sowie 
aufgrund der Erkenntnisse einer fachgutachterlichen Begehung des Gebiets. Neben der 
Biodiversität rücken auch die möglichen Ökosystemdienstleistungen des Stiftungslands in 
den Fokus des Konzepts. 
Die Entwicklung der Ziele und die Ableitung der Maßnahmenvorschläge erfolgt nach rein 
naturschutzfachlichen Gesichtspunkten. Die Umsetzbarkeit der Maßnahmen wird von der 
Stiftung festgestellt. Ggf. daraus resultierende Änderungen der Ziele oder Maßnahmen 
müssen nachträglich eingepflegt werden. 

5.1 Zielkonzept Biodiversität 

In einem ersten Schritt werden untereinander gleiche oder ähnliche Zielflächen des Gebiets 
abgegrenzt und einer von acht möglichen Ziellandschaften (Zielebene 1) zugeordnet. Es 
folgt eine weitere Differenzierung der Ziele (Zielebene 2) für jede einzelne Fläche. 
Die räumliche Abgrenzung der Ziellandschaften ist in Karte 3 (Zielkonzept) dargestellt. 
Die Flächen für jeweils unterschiedliche Ziellandschaften sind in Tabelle 12 differenziert. Die 
Entwicklungsziele sind textlich beschrieben und in Tabelle 13 aufgeführt, versehen mit den 
dort vorgesehenen Ziel-Lebensraum- und –biotoptypen sowie den artenschutzrechtlich 
relevanten Arten und weiteren spezifischen (Arten-)gilden. 
 
 

Tabelle 12: Räumliche Gliederung für das Zielkonzept  

Teilgebiet Bezeichnung des Teilgebiets 

084_01 Himmelmoor 

084_02 Bilsbek bei Hemdingen 

084_03 Bilsbekniederung bei Ellerhoop 

084_04 Bilsbek bei Ranzel 

Das SLEP-Gebiet „Pinneberg-Renzel“ (PR, Nr. 084) wird vier Teilgebieten zugeordnet und 
diese dann weiter untergliedert. Die Beschreibungen erfolgen einzeln für den Raum und die 
darin liegenden Teilflächen. 
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5.1.1 Teilgebiet 084_01: Himmelmoor 

Teilgebiet 084_01: Himmelmoor 

Das Teilgebiet „Himmelmoor“ orientiert sich an der Abgrenzung zum FFH-Managementplan 
„Teilgebiet Himmelmoor“. Es umfasst den Hochmoorbereich mit dem offenen Moorkern und 
den randlichen Flächen, die als Bruch- und Sumpfgehölze, Moorbrachen oder genutztes 
Moorgrünland ausgebildet sind. Das im Kern noch im Abbau befindliche Himmelmoor weist 
ein Gefälle von 2-3 Meter in südwestliche Richtung auf. Es liegt auf einer Wasserscheide 
und entwässert im nordwestlichen Teil zur Bilsbek und im südöstlichen Teil zur Pinnau. Die 
breiten und überwiegend vernässten Randbereiche des Moores weisen ein großes Spektrum 
an typischen Lebensräumen des Moores und ihrer spezifischen Pflanzen und Tiere auf. Für 
die verteilten, meist schmalen Moorparzellen der Stiftung Naturschutz mit zusammen etwa 
13 Hektar Größe sind vernässte Sümpfe, Bruchgehölze und Brachen sowie am 
nordöstlichen Rand genutzte Grünlandflächen prägend. 

Ziel ist es, die hochwertigen Sumpf- und Bruchwaldstandorte sowie das Moorgrünland im 
Himmelmoor zu erhalten und im Verbund mit den Nachbarflächen für das gesamte Moor mit 
typischer Tier- und Pflanzenbesiedlung weiter zu entwickeln. Leit- und Zielarten sind Kranich, 
Pirol, Brachvogel, Bekassine und Neuntöter sowie Moorfrosch, Schlingnatter, Kreuzotter, 
Moorlibellen und Tagfalter der Hochmoore und Moorrandbereiche. Bei den Pflanzen sind 
allgemein Torfmoose und Wollgräser sowie Sumpf-Farn, Schnabel-Segge, Keulen-Bärlapp, 
Weißes Schnabelried, Mittlerer und Rundblättriger Sonnentau, Moorlilie, Schlangenwurz, 
Wasserschlauch, Teufelsabbiß, Sumpf-Veilchen, Moosbeere, Rosmarin-, Besen- und 
Glockenheide als mögliche Leitarten zu nennen. 

Das Himmelmoor sollte umfassend und großflächiger vernässt werden. Dies sollte im 
Verbund mit den weiteren Naturschutzflächen anderer Eigentümer und nach den Vorgaben 
des FFH-Managementplans durchgeführt werden. Es bedarf Wasserhaltungsmaßnahmen 
durch Staue, Verwallungen und Verfüllung von Gräben. Die nutzbaren Grünlandbereiche auf 
Moorboden im Nordostteil des Moores sollen als großflächige Weideflächen extensiv 
beweidet werden. Dies schließt das Aufkommen von Gehölzen und die Erhaltung von 
Gewässer- und Sumpfstandorten ein. Maßnahmen zum Erhalt offener Standorte durch z.B. 
Entkusseln von Flächen können durchgeführt werden. 

Die bestehenden Wanderwege auf den Dämmen und am Rand des Moores sind zu erhalten 
und können touristisch genutzt werden.  

Gezielte Artenschutzmaßnahmen für typische Moorpflanzen oder Tiere wie Kranich, 
Moorfrosch, Kreuzotter und Schlingnatter sowie Moorlibellen und Tagfalter der Moore 
können durchgeführt werden.  

 
084_01 Teilgebiet: 984_01: Himmelmoor 
Lok-Diff Lokale Differenzierung Zielebene 1 Zielebene 2 Struktur 
084_01_01 Moorgrünlandparzellen M GF 12 
084_01_02 Moor-Randsumpf M MW 2 
084_01_03 Moorbrachen M MW 2 
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5.1.1.1 084_01_01, Moorgrünlandparzellen  

084_01_01, Moorgrünlandparzellen 
Zielebene 1:  M 
Moorlandschaft 

Zielebene 2:  GF 
Feuchtgrünland 

Struktur: 12 
mit Einzelbäumen / 
Baumgruppen 

Nördlich vom Torfwerk liegt am Rand des Moores ein größeres Grünlandgebiet. Drei schmale 
Parzellen mit einer Größe von etwa 3,0 Hektar zählen zur Stiftung Naturschutz. Eine weitere Fläche 
ist Teil einer Grünlandparzelle im Südrand des Moores. Die Vegetation wird von mäßig artenreichem 
Feuchtgrünland auf Moorboden mit vielen Binsen und auch Seggen geprägt. Kleinflächig gibt es 
nährstoffärmere Bestände mit typischen Moorpflanzen. Blühaspekte werden vielfach von Sumpf-
Kratzdistel, Sumpf-Haarstrang und Gemeinem Gilbweiderich geprägt. 

Ziel ist es, die Grünlandflächen zu erhalten und als struktur- und blütenreiches Moorgrünland nasser 
bis frischer Standorte naturschutzfachlich weiter zu entwickeln. Leit- und Zielarten sind Brachvogel, 
Braunkehlchen, Bekassine und Neuntöter sowie Moorfrosch, Schlingnatter, Kreuzotter und Tagfalter 
des blütenreichen Moorgrünlands wie z.B. Gold-Dickkopf, Kleiner Würfel-Dickkopffalter, 
Braunfleckiger Perlmutterfalter und Mädesüß-Perlmutterfalter. Bei den Pflanzen sind Wiesen-Segge, 
Schnabel-Segge, Sumpf-Blutauge, Keulen-Bärlapp, Teufelsabbiß und Glockenheide sowie Arten des 
nährstoffarmen Feuchtgrünlands als Leitarten zu nennen. 

Die Grünlandflächen sollten möglichst großflächig und zusammen mit Nachbarflächen bewirtschaftet 
werden. Eine extensive Weide mit Rindern hat sich bewährt. Gegebenenfalls sind auch Schafe 
einsetzbar und eine zusätzliche Pflegemahd ist möglich. Die Flächen sollen ohne Verwendung von 
Spritz- und Düngemitteln extensiv bewirtschaftet werden. Das schließt auch Sonderhabitate wie 
Gewässer- und Uferbereiche sowie Gehölze und Sumpfflächen ein. Die jährliche aufwachsende 
Biomasse ist durch eine angepasste Nutzungsintensität abzuweiden, um die Bildung von Streu zu 
verhindern und die Besiedlung mit niedrigwüchsigen, konkurrenzschwachen Moorarten zu fördern. 
Die Binnenentwässerung der Flächen ist zu minimieren und der Torfboden zu vernässen, um eine 
weitere Vererdung der Torfe zu verhindern. Zur Vernässung können einzelne Gräben auf den 
Flächen unterbrochen und möglichst der generelle Moorwasserstand angehoben werden. Zum Erhalt 
offener und halboffener Grünlandstandorte können aufkommende Junggehölze entfernt werden. 
Einzelne typische und prägende Gehölze sollten toleriert werden.  

Der großflächigen Vernässung des Moorbodens ist Vorrang vor einer möglichen Nutzung der Flächen 
einzuräumen. 

Gezielte Artenschutzmaßnahmen für typische Feucht- und Moorgrünlandpflanzen oder Tiere wie 
Moorfrosch, Kreuzotter und Schlingnatter sowie Tagfalter können durchgeführt werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.11.04 Beseitigung von Gehölzen 
01.11.05 Beseitigung von Zäunen 
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11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.1.2 084_01_02, Moor-Randsumpf  

084_01_02, Moor-Randsumpf 
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Zielebene 1:  M 
Moorlandschaft 

Zielebene 2:  MW 
Moorwald  

Struktur: 2 
lichter Wald 

Am nördlichen und westlichen Rand vom Himmelmoor zählen 11 schmale Parzellen mit einer Größe 
von etwa 3,5 Hektar zur Stiftung Naturschutz. Die Flächen sind mit Gehölzen bestockt und Teil des 
angrenzenden Gehölzsaums am Moor. Meist sind Sumpf- und Bruchgehölze auf vernässtem 
Moorboden ausbildet. Kleinflächig gibt es noch offene Sukzessionsflächen mit Sumpfvegetation. Die 
randlichen Gräben der Parzellen sind zugewachsen aber noch eingeschränkt funktionstüchtig. 

Ziel ist es, die Sumpf- und Bruchwaldstandorte am Moorrand zu erhalten und im Verbund mit den 
Nachbarflächen mit typischer Tier- und Pflanzenbesiedlung weiter zu entwickeln. Leit- und Zielarten 
sind Arten der Moor- und Bruchwälder wie Kranich und Pirol, Moorfrosch, Schlingnatter, Kreuzotter 
und auch Moorlibellen und Tagfalter der Hochmoore wie z.B. Hochmoor-Mosaikjungfer, Große, 
Nordische und Kleine Moosjungfer, Argus-Bläuling und Hochmoor-Perlmutterfalter. Bei den Pflanzen 
sind allgemein Torfmoose und Wollgräser sowie Sumpf-Farn, Sumpf-Blutauge, Schnabel-Segge, 
Moorlilie, Schlangenwurz, Wasserschlauch als mögliche Leitarten zu nennen. 

Der Randsaum vom Himmelmoor sollte umfassend und großflächiger vernässt werden. Dies sollte im 
Verbund mit den weiteren Naturschutzflächen anderer Eigentümer und nach den Vorgaben des FFH-
Managementplans durchgeführt werden. Es bedarf Wasserhaltungsmaßnahmen durch Staue, 
Verwallungen und Verfüllung von Gräben, die über die einzelnen Parzellen hinausgehen. Einzelne 
Parzellen können ohne Maßnahmen der freien Sukzession überlassen werden. 

Gezielte Artenschutzmaßnahmen für typische Moorpflanzen oder Tiere wie Kranich, Moorfrosch, 
Kreuzotter und Schlingnatter sowie Moorlibellen und Tagfalter der Moore können durchgeführt 
werden. 

Code SH 02.01.04 Naturwald / Einstellung der Waldnutzung 
02.02.01.03 Entnahme nicht standortgerechter / nicht heimischer Gehölze 
02.04.01 Erhöhung des Altholzanteils 
02.04.02 Erhöhung des Totholzanteils 
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
15.01 Ungestörte Entwicklung 
15.02 Zulassen von katastrophalen Ereignissen 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.1.3 084_01_03, Moorbrachen  

084_01_03, Moorbrachen 
Zielebene 1:  M 
Moorlandschaft 

Zielebene 2:  MW 
Moorwald 

Struktur: 2 
lichter Wald 

Am südlichen Moorrand liegen zwischen den Moorgehölzen zwei noch offene Parzellen der Stiftung 
Naturschutz mit einer Größe von zusammen 5,6 Hektar. Es handelt sich um ehemalige, nicht mehr 
genutzte Moorgrünlandflächen. Sie befinden sich in Sukzession und werden von Ruderal- und 
vergrasten Staudenfluren nährstoffarmer Standorte geprägt. Kleinflächig sind Gehölze und Sümpfe 
nährstoffarmer Standorte ausgebildet. Vor Hochsitzen werden kleine Teilbereiche (vom 
Jagdberechtigten) gemäht. 

Ziel ist es, die Moorbrachen als Sumpf- und Bruchwälder im Verbund mit den Nachbarflächen für den 
gesamten Moorrand mit typischer Tier- und Pflanzenbesiedlung weiter zu entwickeln. Leit- und 
Zielarten sind Arten der Moor- und Bruchwälder wie Kranich und Pirol sowie Moorfrosch, 
Schlingnatter, Kreuzotter, Moorlibellen und Tagfalter der Hochmoore. Bei den Pflanzen sind 
allgemein Torfmoose und Wollgräser sowie Sumpf-Farn, Schnabel-Segge, Moorlilie, Schlangenwurz, 
Wasserschlauch als mögliche Leitarten zu nennen. 

Die Brachen sollen ohne weitere Nutzung der freien Sukzession überlassen werden. Der Randsaum 
vom Himmelmoor sollte inklusive der Brachen umfassend und großflächiger vernässt werden. Dies 
sollte im Verbund mit den weiteren Naturschutzflächen anderer Eigentümer und nach den Vorgaben 
des FFH-Managementplans durchgeführt werden. Es bedarf Wasserhaltungsmaßnahmen durch 
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Staue, Verwallungen und Verfüllung von Gräben, die über die einzelnen Parzellen hinausgehen. 

Gezielte Artenschutzmaßnahmen für typische Moorpflanzen oder Tiere wie Kranich, Moorfrosch, 
Kreuzotter und Schlingnatter sowie Moorlibellen und Tagfalter der Moore können durchgeführt 
werden. 

Code SH 01.01 Rücknahme der landwirtschaftlichen Nutzung 
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
15.01 Ungestörte Entwicklung 
15.02 Zulassen von katastrophalen Ereignissen 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 

5.1.2 Teilgebiet 084_02: Bilsbek bei Hemdingen 

Teilgebiet 084_02: Bilsbek bei Hemdingen 

Das Teilgebiet umfasst die Nebenverbundachse des BVS zwischen Hemdingen und der 
Bilsbek am Himmelmoor. In diesem insgesamt halboffenen Landschaftsausschnitt sind eine 
offene Niederung im Oberlauf der Bilsbek und ein größerer zusammenhängender Wald 
ausgebildet. Zur Stiftung Naturschutz zählen drei getrennte Flächen mit einer Größe von 
zusammen 8,7 Hektar. Es handelt sich um eine Grünlandfläche feuchter bis frischer 
Standorte an der Bilsbek, eine Waldparzelle mit Hochwald an einem Seitenbach und eine 
junge Anpflanzung an der Bilsbek, die als Ökokonto ausgewiesen ist.  

Ziel ist es, die alten Waldstandorte zu erhalten und zusammen mit den Ökokontoflächen im 
Verbund mit dem angrenzenden Wald mit typischer Tier- und Pflanzenbesiedlung zu einem 
standorttypischen Laubwald mit Habitatbäumen, Alt- und Totholz weiter zu entwickeln. Das 
Grünland soll erhalten und als struktur-, arten- und blütenreiches mesophiles Grünland 
feuchter bis frischer Standorte entwickelt werden. Leit- und Zielarten sind Fledermäuse, 
Höhlenbrüter und Uhu, Wespenbussard, Schwarzstorch, Schwarzspecht, Mittelspecht und 
Eisvogel sowie Bachneunauge und Pflanzenarten der Wälder und des mesophilen 
Grünlands. 

Die Alt- und Junggehölze sollten sich ohne weitere Eingriffe in freier Sukzession selbständig 
zu Laubwald mit Alt- und Totholz sowie vielen Habitatbäumen mit Höhlen entwickeln. 
Windwurf und Bruchholz sowie Wurzelteller umgestürzter Bäume sind im Bestand zu 
belassen. Ein Einschlag und eine Nutzung des Holzes sollte nicht durchgeführt werden. Das 
Grünland soll weiterhin ohne Verwendung von Spritz- und Düngemitteln offen gehalten 
werden. Die extensive Nutzung mit robusten Rindern hat sich bewährt und fördert die 
standörtliche Vielfalt. Die Bilsbek und ihre Seitenbäche sind möglichst naturnah im Kontakt 
zum Grünland und zum Wald zu belassen und eine eigendynamische Entwicklung der 
Gewässer- und Uferentwicklung zu fördern. 

Gezielte Maßnahmen zum Artenschutz können für Vögel (Höhenbrüter), Fledermäuse, 
Amphibien, Reptilien, Insekten und Pflanzen durchgeführt werden. 
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084_02 Teilgebiet: 084_02: Bilsbek bei Hemdingen 
Lok-Diff Lokale Differenzierung Zielebene 1 Zielebene 2 Struktur 
084_02_01 Auweide H GR 12 
084_02_02 Anpflanzung, Ökokonto H WL 2 
084_02_03 Hochwald H WL 2 
 

 
 

5.1.2.1 084_02_01, Auweide 

084_02_01, Auweide 
Zielebene 1:  H 
Halboffene Landschaft 

Zielebene 2:  GR 
Extensivgrünland mittlerer 
Standorte 

Struktur: 12 
mit Einzelbäumen / 
Baumgruppen 

Am Oberlauf der Bilsbek liegt eine etwa 5,0 Hektar große Grünlandfläche der Stiftung Naturschutz. 
Sie grenzt auf einer Länge von über 300 Meter direkt an die Bilsbek an. Es gibt randliche Knicks mit 
altem Gehölzbestand, viele breitkronige Eichen, ein Feldgehölz sowie auf der Fläche ein 
abgezäuntes Gewässer. Die Fläche wird extensiv mit Rindern beweidet. Es ist ein mäßig artenreiches 
Grünland nasser bis frischer Standorte auf teils sandigen, teils flach vermoorten Boden ausgebildet. 
Die Fläche ist südexponiert und fällt etwa vier Meter zur Bilsbek hin ab. 

Ziel ist es, das Grünland zu erhalten und als struktur-, arten- und blütenreiches mesophiles Grünland 
feuchter bis frischer Standorte naturschutzfachlich weiter zu entwickeln. Leit- und Zielarten sind 
Fledermäuse sowie Offenland- und Gehölzvögel wie Neuntöter, Feldlerche, Wiesenpieper, 
Goldammer und Gartenrotschwanz. Für die Stillgewässer können allgemein Libellen, Reptilien und 
Amphibien genannt und Kammolch und Moorfrosch hervorgehoben werden. Für die Bilsbek können 
Eisvogel und Bachneunauge genannt werden. Leitarten des mesophilen Grünlands sind u.a. Wiesen-
Schaumkraut, Sumpf-Hornklee, Wiesen-Segge, Sumpf-Kratzdistel, Scharfarbe, Herbst-Löwenzahn 
und Hainsimse. 

Das Grünland soll weiterhin ohne Verwendung von Spritz- und Düngemitteln offen gehalten werden. 
Die extensive Nutzung mit Rindern hat sich bewährt und fördert die natürliche Vielfalt der 
unterschiedlichen Standorte und ein heterogenes Bodenrelief. Das bestehende Kleingewässer kann 
vergrößert und weitere Gewässer an geeigneten Stellen angelegt werden. Der Bodenaushub sollte 
zur Förderung der Habitatvielfalt und der Pionierfluren an gut besonnter Stelle am Rand der 
Gewässer verbleiben. Die Bilsbek ist möglichst naturnah im Kontakt zum Grünland zu belassen. Eine 
eigendynamische Entwicklung des Bachs sowie eine Anhebung der Sohle und eine freie 
Uferentwicklung sind zu tolerieren und ggf. zu fördern. Die Grünlandfläche sollte möglichst im 
Verbund mit benachbarten Grünland- und Offenlandflächen erhalten und entwickelt werden. 

Gezielte Maßnahmen zum Artenschutz können für Vögel, Fledermäuse, Amphibien, Reptilien, 
Insekten und Pflanzen durchgeführt werden. Ein kleinflächiges Abschieben von Oberboden sandiger 
Stellen zur Förderung von Pionierhabitaten kann durchgeführt werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.10.04 Pflege von Knicks / Baumreihen  
04.04 Gewässerrenaturierung 
04.04.13 Wiederherstellung von Kleingewässern 
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04.05 Pflege von Stillgewässern 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
12.01.04 Aufbringen von Mähgut anderer Flächen 
12.01.06 Abschieben von Oberboden 
 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 
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5.1.2.2 084_02_02, Anpflanzung, Ökokonto  

084_02_02, Anpflanzung, Ökokonto 
Zielebene 1:  H 
Halboffene Landschaft 

Zielebene 2:  WL 
Standortgerechter Laubwald 

Struktur: 2 
lichter Wald 

Im Oberlauf liegt an der Bilsbek eine etwa 2,1 Hektar große Anpflanzung, die als Ökokonto 
ausgewiesen ist. Es handelt sich um eine ehemalige Grünlandfläche die als Brache von Disteln und 
Brennesseln geprägt ist. Auf der Fläche befindet sich ein Kleingewässer. Randlich sind Knicks mit 
altem Baumbestand vorhanden, Insbesondere prägen alte und breitkronige Eichen die Bestände. Das 
Ökokonto grenzt auf etwa 160 Meter an die Bilsbek an. Die Fläche wurde eingezäunt und mit initialen 
Gehölzinseln bepflanzt. Die Waldbildung erfolgt ausgehend von der Bepflanzung durch Sukzession.. 

Ziel ist es, die junge Anpflanzung des Ökokontos im Verbund mit dem angrenzenden Wald zu einem 
standorttypischen Laubwald mit Habitatbäumen, Alt- und Totholz weiter zu entwickeln. Leit- und 
Zielarten sind Fledermäuse und Waldvögel sowie Pflanzenarten naturnaher Laubwälder. 

Die Gehölze sollten sich ohne weitere Eingriffe in freier Sukzession selbständig zu Laubwald mit Alt- 
und Totholz sowie vielen Habitatbäumen mit Höhlen entwickeln. Der Zaun muss nach erfolgreicher 
Ansiedlung wieder entfernt werden. Windwurf und Bruchholz der Knickgehölze sind im Bestand zu 
belassen. Ein Einschlag und eine Nutzung des Holzes dürfen im Ökokonto nicht erfolgen. Lediglich 
ein Einschlag zur Verkehrssicherung ist an dem nordöstlich angrenzenden Feldweg ggf. 
durchzuführen. Die Bilsbek ist möglichst naturnah im Kontakt zur Anpflanzung zu belassen. Eine 
eigendynamische Entwicklung des Bachs sowie eine Anhebung der Sohle und eine freie 
Uferentwicklung sind zu tolerieren und ggf. zu fördern. 

Gezielte Maßnahmen zum Artenschutz können für Vögel (Höhenbrüter) und Fledermäuse in den 
bestehenden Altbäumen durchgeführt werden. 

Code SH 02.01.04 Naturwald / Einstellung der Waldnutzung 
02.04.01 Erhöhung des Altholzanteils 
02.04.02 Erhöhung des Totholzanteils 
02.04.09 Schaffung von Waldrandstrukturen 
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.04 Gewässerrenaturierung 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
15.01 Ungestörte Entwicklung 
15.02 Zulassen von katastrophalen Ereignissen 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2.3 084_02_03, Hochwald  

084_02_03, Hochwald 
Zielebene 1:  H 
Halboffene Landschaft 

Zielebene 2:  WL 
Standortgerechter Laubwald 

Struktur: 2 
lichter Wald 

Am Südwestrand vom Rantzauer Staatsforst liegt eine etwa 1,7 Hektar große Waldparzelle der 
Stiftung Naturschutz. Sie ist Teil des etwa 80 Hektar großen Waldes und wird von einem dichten 
Bestand von Buchen, teilweise auch von Eschen, Eichen, Hainbuchen und Ahorn geprägt. Es handelt 
sich um einen typischen Wald mittleren Alters. Der Boden fällt nach Südwesten um etwa vier Meter 
zu einem temporären Seitenbach der Bilsbek ab. Der Bach weist ein naturnahes Bett mit leicht 
gewundenem Verlauf, Sand- und Kiesboden und tieferen Strudelstellen auf. Der Unterwuchs des 
Waldes wird von Arten mesophiler Buchenwälder und einigen Feuchtezeigern geprägt. 

Ziel ist es, den Waldstandort zu erhalten und möglichst im Verbund mit dem angrenzenden 
Rantzauer Staatsforst mit typischer Tier- und Pflanzenbesiedlung zu einem standorttypischen 
lichteren alten Laubwald mit Habitatbäumen sowie viel Alt- und Totholz weiter zu entwickeln. Leit- und 
Zielarten sind Fledermäuse und Höhlenbrüter und Uhu, Wespenbussard, Schwarzstorch, 
Schwarzspecht, Mittelspecht und Pflanzenarten der mesophilen Wälder. 

Die Altgehölze sollten sich ohne Einschlag und weitere Eingriffe in freier Sukzession selbständig zu 
Laubwald mit viel Alt- und Totholz sowie Habitatbäumen mit Höhlen entwickeln. Windwurf und 
Bruchholz sowie Wurzelteller umgestürzter Bäume sind im Bestand zu belassen, letztere 
insbesondere am Bachlauf. Der Seitenbach ist möglichst naturnah im Kontakt zum Wald zu belassen 
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und eine eigendynamische Entwicklung zu fördern. 

Gezielte Maßnahmen zum Artenschutz können für Vögel (Höhenbrüter), Fledermäuse und Pflanzen 
des Waldes durchgeführt werden. 

Code SH 02.01.04 Naturwald / Einstellung der Waldnutzung 
02.04.01 Erhöhung des Altholzanteils 
02.04.02 Erhöhung des Totholzanteils 
02.04.09 Schaffung von Waldrandstrukturen 
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.04.08 Schaffung eines naturnahen Gewässerverlaufs 
04.04.12 Eigendynamische Ausuferung, Verlagerung zulassen 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
15.01 Ungestörte Entwicklung 
15.02 Zulassen von katastrophalen Ereignissen 
15.04 Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 

5.1.3 Teilgebiet 084_03: Bilsbek bei Ellerhoop 

Teilgebiet 084_03: Bilsbek bei Ellerhoop 

Östlich von Ellerhoop erstreckt sich zwischen dem Himmelmoor und dem Kummerfelder 
Gehege die breite und weitgehend offene „Bilsbekniederung“, für die ein gesonderter Teil-
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Managementplan erstellt wurde. Zum SLEP-Gebiet zählen dort etwa 123 Hektar, von denen 
81% im FFH-Gebiet liegen. 23 Hektar (19%) der Stiftungsflächen liegen am Rand der 
Niederung außerhalb der Gebietskulisse von Natura 2000, meist aber in direktem Anschluss 
und zumindest im funktionalen Austausch zur Niederung. Die flache Bilsbekniederung ist auf 
einer Breite von 400 bis 600 Metern vermoort. Der Niedermoorboden streicht flach und ohne 
Geländekanten zu den Geesträndern mit Sandboden aus. Die Bilsbek verläuft überwiegend 
am südöstlichen Talrand, sie wurde begradigt und vertieft. An die Vorflut der Bilsbek sind 
einige Seitenbäche und zahlreiche Gräben angeschlossen, durch die die Niederung 
großflächig entwässert wird. 
Die zentralen Flächen der Bilsbekniederung unterliegen überwiegend einer Grünlandnutzung 
durch extensive Beweidung oder Mahd. Die Grünlandvegetation ist meist mäßig arten- und 
blütenreich ausgebildet und wird häufig von konkurrenzstarken Arten dominiert. Kleinflächig 
gibt es sehr gut ausgebildete Bestände mit Seggen und Feuchtgrünlandvegetation sowie am 
Rand der Niederung mit artenreichem mesophilem Grünland trockener Standorte. Es wurden 
bereits einige Maßnahmen des Naturschutzes zur Vernässung der vermoorten Niederung 
und zur Entwicklung artenreicherer Lebensräume umgesetzt. Zudem wurden am Rand der 
Niederung auf Mineralboden einige Kleingewässer angelegt und diese Flächen in die 
großflächige Weidelandschaft integriert.  
Der Aspekt der Niederung wird von der zusammenhängenden, offenen Grünlandniederung 
mit eingestreuten alten Einzel- und Habitatbäumen geprägt. In der zentralen Niederung gibt 
es alte Kopfbäume zum Rand hin, auf Minderalboden kommen breitkronige Eichen hinzu. 
Am Geestrand gibt es größere Gehölzbestände. Zum Teil handelt es sich um alte 
Waldbestände und Knicks, aber auch um neue Forsteinrichtungen mit Junggehölzen. 

Ziel ist es, den Charakter der Niederung mit einem offenen Zentralbereich und zunehmenden 
Gehölzbestand zu den Rändern zu erhalten und artenreiche Lebensräume mit großflächigem 
genutztem Feuchtgrünland bis hin zu mesophilem Grünland trockener Standorte mit 
Kleingewässern zu entwickeln. Dabei sollen die dort typischen Habitate wie Feldgehölze, 
Baumgruppen, Einzelgehölze, Kleingewässer, Weidetümpel, vernässte Sümpfe und quellige 
Standorte erhalten und als hochwertige Komplexlebensräume weiter entwickelt werden. 
Versumpfte Flächen sowie Still- und Fließgewässer sollen als naturnahe Bestandteile in der 
Grünlandniederung naturschutzfachlich weiter entwickelt werden.  

Einige Maßnahmen des Naturschutzes sind durch die Etablierung von großflächigen Mahd- 
und Weideflächen, eine Teil-Vernässung und die Anpflanzung von Gehölzen bereits 
umgesetzt worden. Zudem liegt ein abgestimmter FFH-Managementplan für die 
„Bilsbekniederung“ und ein Konzept zur Entwicklung einer artenschutzrechtlichen 
Kompensationsmaßnahme vor. Die positiven Effekte der Maßnahmen sollen erhalten und 
die Weiterentwicklung der Flächen durch eine Fortschreibung und ggf. durch eine 
Anpassung der Maßnahmen weiter gefördert werden. Dabei sind das Wasser- und 
Weideregime die entscheidenden Schlüsselfaktoren. Der Wasserstand der Bilsbek und der 
angrenzenden Niederung sollte nach dem Konzept durch entsprechende Maßnahmen erhöht 
werden und eine Anreicherung typischer Strukturen erfolgen. Zur Erhaltung des Grünlands 
müssen Beweidung und ggf. die Mahd an den tatsächlichen Aufwuchs der Vegetation 
angepasst werden, damit keine Brachen entstehen und sich in größerem Umfang Streu 
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akkumulieren kann. Es ist anzustreben, die extensive Beweidung von den mineralischen 
Flächen bis in die vermoorte Niederung durchzuführen.  

Es können auf Teilflächen Gehölze eingeschlagen und aufkommende Junggehölze entfernt 
werden. Kleingewässer können restauriert und weitere Gewässer auf Mineralboden angelegt 
sowie Weidesenken überflutet werden. Die prägenden Einzelgehölze sind zu erhalten. Zur 
Kompensation natürlicher Abgänge sollte besonders am Rand der Niederung das 
Aufkommen von Eichen gefördert werden. Die Waldflächen sollen zu naturnahen Wäldern 
ohne Nutzung mit standortgerechten Baumarten entwickelt werden. 

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen für Klein- und Fließgewässer, Quellbereiche, 
Sümpfe und andere Habitate sowie Artenschutzmaßnahmen für Säugetiere, Vögel, 
Amphibien, Reptilien, Fische, Insekten und Pflanzen durchgeführt werden. 

 
084_03 Teilgebiet: 084_03: Bilsbek bei Ellerhoop 
Lok-Diff Lokale Differenzierung Zielebene 1 Zielebene 2 Struktur 
084_03_01 Zentrale Niederung O GF 13 
084_03_02 Niederungsrand O GR 12 
084_03_03 Randgehölze H WL 2 
 

 
 

5.1.3.1 084_03_01, Zentrale Niederung 

084_03_01, Zentrale Niederung 
Zielebene 1:  O 
Offene Landschaft 

Zielebene 2:  GF 
Feuchtgrünland 

Struktur: 13 
ohne hohe Strukturen 

Zur zentralen Niederung zählen etwa 71,6 Hektar der Stiftung Naturschutz. Viele weitere Flächen 
sind dort in öffentlicher Hand. Das sind großflächige zusammenhängende Grünlandflächen auf 
Niedermoorboden, die durch eine extensive Nutzung ohne Verwendung von Spritz- und Düngemitteln 
naturschutzfachlich gepflegt werden. Im Nordteil gibt es große zusammenhängende Weideflächen mit 
Robustrindern, im Südteil werden große Bereiche gemäht. Das Grünland ist überwiegend mäßig 
arten- und blütenreich ausgebildet. Es gibt aber gut ausgebildete Bestände mit einem sehr 
artenreichen Feuchtgrünland und Seggenrieden. Die Flächen werden von zahlreichen Gräben und 
Drainagen durchzogen und sind an Seitenbäche oder direkt an die Bilsbek angeschlossen. Alle 
Bäche wurden begradigt und vertieft. Der Niedermoorboden ist durch die umfassende Entwässerung 
oberflächig vererdet. Der Aspekt der Niederung wird von der zusammenhängenden, offenen 
Grünlandniederung mit eingestreuten Einzel- und Habitatbäumen geprägt. Es handelt sich meist um 
alte und strukturreiche Kopfweiden.  

Ziel ist es, den offenen Landschaftscharakter der zentralen Niederung auf Moorboden zu erhalten 
und Lebensräume mit großflächigem genutztem arten- und blütenreichem Feuchtgrünland zu 
entwickeln, wobei insbesondere im zentralen Bereich Lebensräume für Wiesenvogelarten des 
Offenlands optimiert werden sollen.. Dabei sollen die dort typischen Habitate wie Kopfbäume und 
Baumgruppen, vernässte Sümpfe und Bäche mit artenreicher Ufervegetation als hochwertige 
Komplexlebensräume weiter entwickelt werden. Leit- und Zielarten sind Wiesenvögel wie Feldlerche, 
Großer Brachvogel und Kiebitz sowie Wachtelkönig, Neuntöter, Braunkehlchen, Schafstelze und 
Steinkauz sowie Moorforsch, Ringelnatter und Insekten des mesophilen Grünlands. Bei den Pflanzen 
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des Feuchtgrünlands sind Wiesen-Schaumkraut, Kuckucks-Lichtnelke, Sumpf-Dotterblume, Sumpf-
Kratzdistel, Sumpf-Storchschnabel, Sumpf-Labkraut, Sumpf-Hornklee, Wald-Simse, Kohl-Kratzdistel 
und Großes Mädesüß zu nennen. Für die Bilsbek und die Seitenbäche sind Eisvogel, Bachneunauge 
und Gebänderte Prachtlibelle als Leitarten von Bedeutung. 

Die großflächige extensive Grünlandnutzung durch Mahd und/oder Beweidung soll aufrechterhalten 
werden. Bei der Beweidung sollen möglichst die mineralischen Randbereiche und alle Sonderhabitate 
wie Gewässer, Sümpfe und Uferbereiche eingeschlossen werden. Die Mahd sollte nicht vor dem 1.7. 
stattfinden, um die Wiesenvögel besser zu schützen. Insgesamt sollte die Nutzung so an den 
Aufwuchs der Biomasse angepasst sein, dass zum Jahresende die Flächen kurzrasig sind und sich 
keine Auflagen mit Streu bilden können. Das Aufkommen hochwüchsiger Brachen mit Nitrophyten 
und Röhrichten ist zu vermeiden. Die alten landschaftsprägenden Einzelgehölze und die Kopfbäume 
sollten bis zu ihrem natürlichen Abgang belassen werden. Neupflanzungen sollten jedoch nur am 
Rand der Niederung vorgenommen werden. Die Binnenentwässerung der Grünlandflächen sollte 
durch einen Verschluss von Drainagen und Gräben weiter herabgesetzt werden, um die Vererdung 
des Moorbodens zu minimieren.  
Im Verbund mit den Nachbarflächen in der Niederung sollte der Wasserstand der Bilsbek und der 
angrenzenden Niederung nach dem vorliegenden Konzept durch entsprechende Maßnahmen erhöht, 
die Wasserqualität verbessert werden und eine Anreicherung typischer Habitatstrukturen im 
Gewässer erfolgen (Sohlanhebung, Sandfang, Holz- und Steine als Strukturgeber).  
Die Besucherlenkung in dem Gebiet soll an den Schutz von Wiesenvögeln angepasst werden. 
Bestehende Wanderwege im Randbereich der Niederung können erhalten bleiben. Das Betreten der 
zentralen Niederung ist durch eine Besucherlenkung, ggf. eine Sperrung von Wegen zu verhindern. 
Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen für Fließgewässer, Quellbereiche, Sümpfe und andere 
Offenlandhabitate sowie Artenschutzmaßnahmen für Säugetiere, Vögel, Amphibien, Reptilien, 
Fische, Insekten und Pflanzen durchgeführt werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
01.07.03 Reduzierung der Grabentiefe 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
04.04 Gewässerrenaturierung 
04.04.07 Anlage von Sandfängen 
04.04.08 Schaffung eines naturnahen Gewässerverlaufs 
04.04.09 Anhebung der Gewässersohle  
04.04.10 Einbringen von Strukturen in das Gewässer (Hartsubstrat / Holz) 
04.04.12 Eigendynamische Ausuferung, Verlagerung zulassen 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.05 Artenschutzmaßnahmen „Fische / Rundmäuler“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
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11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.3.2 084_03_02, Niederungsrand 

084_03_02, Niederungsrand 
Zielebene 1:  O 
Offene Landschaft 

Zielebene 2:  GR 
Extensivgrünland mittlerer 
Standorte 

Struktur: 12 
mit Einzelbäumen / 
Baumgruppen 

Im Kontakt zur zentralen Bilsbekniederung gibt es als Grünland extensiv genutzte Randbereiche. Dort 










































































































